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Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat August 2008 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl aktueller 
Urteile und Entscheidungen aus den Themenbereichen Steuern, Wirtschaft 
und Recht zusammengestellt.

Bei Neugründung von Unternehmen dauert es oft sehr lange, bis das Finanz-
amt eine Steuernummer vergibt. Unternehmen, die Handel mit bestimmten 
Waren betreiben, z. B. mit Elektroartikeln, Altmetallen, wird zuweilen die 
Erteilung einer Steuernummer verweigert. Nach einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs ist dies den Finanzämtern nicht mehr möglich.

Seit dem 01.01.2007 können Unternehmen Sachzuwendungen an Geschäfts-
freunde und/oder Arbeitnehmer pauschal versteuern, um die Besteuerung 
bei den Empfängern zu vermeiden. Wird die Pauschalierung für Sachzuwen-
dungen gewählt, ist diese auf alle Geschenke an Geschäftsfreunde oder 
an Arbeitnehmer anzuwenden. Außerdem sind die Empfänger darüber zu 
informieren.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen 
Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne!

08/2008

 1 Für den abgelaufenen Monat.
 2 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern mit 

Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalender-
vierteljahr.

 3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 
für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern für das 
abgelaufene Kalendervierteljahr.

 4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldun- 
gen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmel-
dungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) 
abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonn-
tag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto 
des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

 5 Bei Zahlung durch Scheck ist seit dem 01.01.2007 zu be- 
achten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des 
Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte statt- 
dessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

 6 Wo Mariä Himmelfahrt ein Feiertag ist, gilt statt des 15.08. 
der 18.08.2008. In diesen Fällen ist der 21.08.2008 Ende 
der Schonfrist.

 7 Seit 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversiche-
rungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag 
des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschrift-
verfahren. Ab 1. Januar 2008 gilt bei allen Krankenkassen 
ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor 
Fälligkeit (d. h. am 25.08. bzw. am 24.09.2008) an die je- 
weilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohn-
buchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die 
Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeits-
termin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt 
insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Termine Steuern/Sozialversicherung August und September 2008

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T

Lohn-/Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag   11.08.2008 1   10.09.2008 1

Umsatzsteuer   11.08.2008 2   10.09.2008 3

Einkommen-/Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 10.09.2008

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 10.09.2008

Ende der Schonfrist             Überweisung 4 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:                         Scheck 5

14.08.2008 15.09.2008

08.08.2008 05.09.2008

Gewerbesteuer   15.08.2008 6 Entfällt

Grundsteuer   15.08.2008 6 Entfällt

Ende der Schonfrist             Überweisung 3 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:                         Scheck 5

  18.08.2008 6 Entfällt

12.08.2008 Entfällt

Sozialversicherung 7 

Bei Sozialversicherung entfällt die Schonfrist 27.08.2008 26.09.2008

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag
Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen.

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Befristung eines Arbeitsverhält-
nisses erfordert Schriftform

Übersendet ein Arbeitgeber einem 
Arbeitnehmer vor Vertragsbeginn ei-
nen von ihm bereits unterzeichneten 
schriftlichen Arbeitsvertrag mit der 
Bitte um Rücksendung eines unter-
zeichneten Exemplars, kann der Ar-
beitnehmer dieses Vertragsangebot 
nur durch die Unterzeichnung des 
Vertrags, nicht aber mündlich, anneh-
men. Dies hat das Bundesarbeits- 
gericht entschieden.

Eine in dem Vertrag enthaltene Be-
fristung des Arbeitsverhältnisses ist 
wirksam, sobald der Arbeitnehmer 
den Vertrag unterschreibt. Dies gilt 
auch dann, wenn die Unterschrift 
erst nach dem Arbeitsantritt geleistet 
wird.

Dementsprechend hat das Bundes- 
arbeitsgericht die Klage eines Arbeit- 
nehmers auf Feststellung eines 

Mit freundlichen Grüßen



Hinweis

Nach der Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs müssen alle Veräu-
ßerungsgeschäfte, die innerhalb 
eines Jahreszeitraums entstan-
den sind, angegeben werden. 
Auch Verluste können geltend 
gemacht werden, die allerdings 
nur mit positiven Einkünften aus 
privaten Veräußerungsgeschäf-
ten verrechnet werden können. 
Es bleibt abzuwarten, ob das 
Bundesministerium der Finanzen 
dieses Urteil „kassiert“ oder der 
Gesetzgeber das Gesetz ändert.

unbefristeten Arbeitsverhältnisses ab-
gewiesen. Diesem war der vom
Arbeitgeber bereits unterzeichnete
schriftliche Arbeitsvertrag inklusive
Befristung zugegangen, woraufhin er
die Arbeit aufnahm und erst anschlie-
ßend auf Aufforderung den Arbeits-
vertrag unterschrieb und zu den Ak-
ten gab.

Die Arbeitsaufnahme bedeutet im
vorliegenden Fall nicht den Abschluss
eines mündlichen Vertrags. Auch
handelt es sich bei der späteren Un-
terschrift nicht um die nachträgliche 
schriftliche Bestätigung einer münd-
lich geschlossenen Abrede, die ohne-
hin unwirksam wäre, weil die Schrift-
form nicht gewahrt ist. Vielmehr
musste dem Arbeitnehmer klar sein, 
dass der Arbeitgeber sein Angebot 
zum Abschluss eines Vertrags von 
der Rückgabe des unterzeichneten 
Arbeitsvertrags inklusive der Befris-
tung abhängig gemacht hat.

Ehegatten

Wirksamkeit eines ent-
schädigungslosen Verzichts auf 
Versorgungsausgleich

In einem Ehevertrag können Ehegat-
ten durch ausdrückliche Vereinbarung 
auch den Versorgungsausgleich aus-
schließen. Der Ausschluss ist aller-
dings unwirksam, wenn innerhalb
eines Jahres nach Vertragsschluss An-
trag auf Ehescheidung gestellt wird.

Darüber hinaus können Ehegatten im 
Zusammenhang mit der Scheidung 
eine Vereinbarung über den Versor-
gungsausgleich schließen. Diese Ver-
einbarung muss notariell beurkundet 
oder gerichtlich protokolliert werden
und bedarf der Genehmigung des
Familiengerichts.

Das Brandenburgische Oberlandes-
gericht hatte sich mit der Frage zu
beschäftigen, ob eine Bestimmung
im Ehevertrag grundsätzlich zulässig
ist, wonach für den Fall der Unwirk-
samkeit des Ehevertrags wegen ei-
nes Scheidungsantrags binnen Jah-
resfrist der Ausschluss des Versor-
gungsausgleichs als Vereinbarung im 
Zusammenhang mit der Scheidung 
gelten soll.

Das Gericht bejahte in seiner Ent-
scheidung diese Frage und stellte klar,
dass die einschlägige BGB-Vorschrift 
entgegen ihrem Wortlaut die Verein-
barung eines entschädigungslosen 
Verzichts auf den Versorgungsaus-
gleich nicht schlechthin ausschließt. 

Wirksamkeit einer blanko
erteilten Zustimmung zum
so genannten Realsplitting

Erteilt der Unterhaltsempfänger dem
Unterhaltsleistenden blanko, d. h. oh-
ne Angabe eines Betrags, die Zustim-
mung zum Realsplitting, ist dieser
berechtigt, die geltend gemachten 
Unterhaltsbeträge als Sonderausga-
ben abzuziehen. Die Blanko-Zustim-
mung gilt auch für die Folgejahre, 
wenn sie nicht vor Beginn eines neu-
en Veranlagungszeitraums für die Zu-
kunft widerrufen oder der Höhe nach 
beschränkt wird.

Die hierzu ergangene Entscheidung 
des Bundesfinanzhofs setzt sich au-
ßerdem mit der Frage auseinander, 
wie eine einheitlich für Ehefrau und 
Kinder geleistete Zahlung aufzutei-
len ist. Eine Aufteilung nach Köpfen 
kommt jedenfalls nicht in Frage, viel-
mehr muss dazu auf die zivilrechtlich 
maßgebliche Berechnung zurückge-
griffen werden.

Alle Steuerpflichtige

Gebrauchtwagenverkauf
innerhalb eines Jahres
nach Anschaffung steuerbar

Der Bundesfinanzhof hat entschie-
den, dass der Verkauf eines ge-
brauchten Kfz innerhalb eines Jahres 
nach Anschaffung als privates Veräu-
ßerungsgeschäft der Einkommens-
besteuerung unterliegt. Nach dem 
Gesetzeswortlaut gilt dies für alle 
Wirtschaftsgüter im Privatvermögen, 
also auch für Wirtschaftsgüter des 
täglichen Gebrauchs. Es sei zwar 
schwierig, die Veräußerung von pri-
vaten Wirtschaftsgütern steuerlich zu 
erfassen. Dies hindere die Besteue-
rung aber nicht. Bei Geltendmachung 
von Verlusten sei zu prüfen, ob diese 
tatsächlich entstanden sind.

Im entschiedenen Fall hatte ein Ar-
beitnehmer seinen neu angeschafften 
Pkw innerhalb eines Jahres an seinen 
Arbeitgeber verkauft und dabei einen 
Verlust von rd. 2.300 € erlitten, den er 
in seiner Einkommensteuer geltend 
machte.

Nachzahlungszinsen zur
Einkommensteuer sind keine
Betriebsausgaben oder
Werbungskosten

Wenn bestimmte Steuern (Einkom-
men-, Körperschaft-, Umsatz- und Ge-
werbesteuer) erst lange nach ihrer
Entstehung festgesetzt werden und 
dies zu einer Nachzahlung oder Er-
stattung führt, wird mit der sog. Voll-
verzinsung ein Ausgleich geschaffen. 
Die Verzinsung beginnt grundsätzlich 
15 Monate nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die Steuer entstanden 
ist. Für die Einkommensteuer 2006 
beginnt die Verzinsung am 1. April
2008. Die Zinshöhe beträgt 0,5 % für 
jeden vollen Monat.



Das Finanzgericht Köln hat entschie-
den, dass Nachzahlungszinsen zur Ein-
kommensteuer keine Betriebsausga-
ben oder Werbungskosten sind. Die 
Abzugsfähigkeit von Zinsen erfordere 
einen unmittelbaren Zusammenhang 
zwischen den Zinsen und einer der 
sieben Einkunftsarten.

Erstattungszinsen sind dagegen als 
steuerpflichtige Einnahmen aus Kapi-
talvermögen zu erfassen. Das Finanz-
gericht hält diese unterschiedliche 
Behandlung für verfassungsgemäß.

Abschließend entscheiden muss der 
Bundesfinanzhof.

Grundstückseigentümer/
Vermieter

Anerkennung von Mietverträgen 
zwischen nahen Angehörigen bei 
familiärem Zusammenleben

Mietverträge zwischen nahen Ange-
hörigen sind nicht nur ihrem Inhalt 
nach daraufhin zu überprüfen, ob sie 
dem zwischen fremden Dritten Üb-
lichen entsprechen. Auch die tatsäch-
liche Durchführung des Mietverhält-
nisses ist einer solchen Überprüfung 
zu unterziehen.

Hierzu ergeben sich aus einem Be-
schluss des Bundesfinanzhofs einige 
Hinweise:

Ein Mietverhältnis ist dann nicht an-
zuerkennen, wenn sich die Nutzungs-
überlassung im Rahmen einer fa-
miliären Hausgemeinschaft vollzieht. 
Kriterien für diese Betrachtung sind 
ein gemeinsamer Zugang zur Woh-
nung und vollständig miteinander ver-
flochtene Wohnbereiche. Es handelt 
sich dann um ein übliches Wohnver-
hältnis, bei dem zwei Generationen 
unter einem Dach zusammen leben.

Mietvertragliche Nebenkosten-
regelungen sind klar und eindeutig
zu vereinbaren

Der Bundesgerichtshof hatte eine 
von den Mietparteien vertraglich ge-
troffene Nebenkostenabrede auszu-
legen. Der Mieter verweigerte die 

Zahlung bestimmter Betriebskosten, 
da diese nach seiner Auffassung in der 
Miete enthalten waren. In dem For-
mularmietvertrag hatte der Vermieter 
die Darstellung einzelner Nebenko-
stenpositionen diagonal durchgestri-
chen und mit dem Hinweis versehen 
„siehe Zusatzvereinbarung“.

Das Gericht hat den überschriebenen 
Vertragspassus nicht als Ergänzung 
der vertraglichen Regelungen gewer-
tet, sondern als neue Vereinbarung. 
Folglich ist nur für die in dieser Verein-
barung genannten Nebenkosten eine 
Vorauszahlung zu leisten. Die übrigen 
Kosten sind pauschal durch die Teil-
inklusivmiete abgegolten. Diese ver-
tragliche Ungenauigkeit geht damit 
zu Lasten des Vermieters.

Unternehmer

Erteilung einer Steuernummer 
kann nicht verweigert werden

Das Finanzamt kann die Erteilung 
einer Steuernummer für umsatz-
steuerliche Zwecke nicht verwei-
gern. Nach Ansicht des Bundes-
finanzhofs besteht zwar kein
öffentlich-rechtlicher Anspruch auf 
Erteilung einer Steuernummer. Al-
lerdings ergebe sich der Anspruch 
aus den Vorschriften des Umsatz-
steuergesetzes, die den Unterneh-
mer verpflichten, auf seiner Rech-
nung die Steuernummer oder die 
Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mer anzugeben. Die Ablehnung 
der Erteilung einer Steuernummer 
habe auch die Wirkung eines Tä-
tigkeitsverbots und greife somit 
in den Schutzbereich des Grund-
rechts auf Berufsfreiheit ein.

Einer im Handelsregister eingetra-
genen GmbH hatte das Finanzamt 
die Erteilung einer Steuernummer 
versagt, weil der Alleingesellschaf-
ter-Geschäftsführer im Ausland 
wohnte und die Gesellschaft mit 
Altmetallen handelte. Das Finanz-
amt hatte Umsatzsteuerausfälle in 
Milliardenhöhe befürchtet.

Finanzverwaltung erlässt Regeln 
zur Pauschalierung der
Einkommensteuer für Sachzu-
wendungen

Seit 2007 haben Unternehmer bei 
betrieblich veranlassten Sachzuwen-
dungen und Geschenken die Möglich-
keit, eine Pauschalsteuer von 30 %
zu leisten. Als Folge muss der Emp-
fänger die Zuwendung nicht versteu-
ern. In einem koordinierten Länder-
erlass hat die Finanzverwaltung zur 
Anwendung dieser Regelung Stel-
lung genommen:

▀  Grundsätzlich ist das Wahlrecht 
zur Anwendung der Pauschalierung 
der Einkommensteuer für alle inner-
halb eines Wirtschaftsjahres gewähr-
ten Zuwendungen einheitlich auszu-
üben. Es ist jedoch zulässig, die
Pauschalierung jeweils gesondert für
Zuwendungen an Dritte (z. B. Ge-
schäftsfreunde und deren Arbeitneh-
mer) und an eigene Arbeitnehmer 
anzuwenden.

▀  Die Wahl zur Pauschalierung muss 
in Bezug auf Dritte spätestens in der
letzten Lohnsteuer-Anmeldung des 
Wirtschaftsjahres der Zuwendung ge-
troffen werden. In Bezug auf eigene 
Arbeitnehmer hat der Unternehmer 
bis zum 28. Februar des Folgejahres
(Übermittlung der elektronischen Lohn-
steuerbescheinigung) für die Ausübung
des Wahlrechts Zeit. Kann der schon
erfolgte Lohnsteuerabzug eines Ar-
beitnehmers dann nicht mehr geän-
dert werden, muss diesem eine Be-
scheinigung über die Pauschalierung
ausgestellt werden. Die Korrektur des
bereits individuell besteuerten Ar-
beitslohns erfolgt dann im Veranla-
gungsverfahren. Die Entscheidung für
die Pauschalsteuer kann zum Schutz
des Zuwendungsempfängers nicht zu-
rückgenommen werden.

▀  Streuwerbeartikel (Sachzuwendun-
gen bis 10 €) müssen nicht in die 
Bemessungsgrundlage der Pauscha-
lierung einbezogen werden, werden 
also nicht besteuert.

▀  Die Vereinfachungsregelungen zur 
Aufteilung der Gesamtaufwendungen
für VIP-Logen gelten unverändert. 
Der danach ermittelte Geschenkanteil 
kann pauschaliert besteuert werden.
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Diese fachlichen Informationen können den 
zugrundeliegenden Sachverhalt oftmals nur 
verkürzt wiedergeben und ersetzen daher 
nicht eine individuelle Beratung durch Ihren 
Steuerberater.

Dieser Informationsbrief ist urheberrechtlich 
geschützt. Jede vom Urheberrecht nicht aus-
drücklich zugelassene Verwertung bedarf der 
schriftlichen Zustimmung der Herausgeber.

▀  Die Möglichkeit zur Pauschalie-
rung ist ausgeschlossen, soweit die 
Aufwendungen je Empfänger und 
Wirtschaftsjahr oder wenn die Auf-
wendung für die einzelne Zuwen-
dung den Betrag von 10.000 € brutto 
übersteigen. Bei drei Zuwendungen 
im Wert von jeweils 5.000 € besteht 
für die ersten beiden die Möglichkeit 
zur Pauschalierung. Die dritte Zuwen-
dung ist vom Empfänger zu versteu-
ern. Bei einer Einzelzuwendung von 
15.000 € ist die Pauschalierung nicht 
zulässig.

▀  Für eigene Arbeitnehmer gelten 
Besonderheiten:

Bei bestimmten gesetzlichen
Bewertungs- oder Pauschalierungs-
möglichkeiten, die für Zuwendun-
gen des Unternehmers an seine 
Arbeitnehmer bestehen (z. B. Fir-
menwagenbesteuerung, Arbeitge-
berrabatte, Abgabe verbilligter Mahl-
zeiten im Betrieb), findet die Pau-
schalsteuer von 30 % keine An-
wendung.

Hat der Unternehmer sonsti-
ge Bezüge seiner Arbeitnehmer 
schon nach anderen Vorschriften 
pauschaliert, muss er dies nicht 
rückgängig machen, wenn er sich 
entscheidet, für die Sachzuwen-
dungen an seine Arbeitnehmer 
die neue Pauschalsteuer von 30 %
zu entrichten. Sofern nach den 
verfahrensrechtlichen Regelungen
noch möglich, kann eine Rück-
abwicklung einheitlich für alle 
betroffenen Arbeitnehmer erfol-
gen. Sodann kann die 30 %ige 
Pauschalsteuer auch auf die son-
stigen Bezüge (Sachzuwendung) 
zur Anwendung kommen.

Wenn Mahlzeiten aus beson-
derem Anlass oder Aufmerksam-
keiten (z. B. Geburtstagsgeschenk) 
den Betrag von 40 € überschrei-
ten, kann die Pauschalsteuer von
30 % angewandt werden. Dies gilt
auch bei Überschreitung der mo-
natlichen Freigrenze von 44 € für 
sonstige Sachbezüge.

▀  Bei der Prüfung, ob Aufwendun-
gen für Geschenke an einen Nichtar-
beitnehmer die Freigrenze von 35 € 
pro Wirtschaftsjahr übersteigen, ist 
die übernommene Steuer nicht mit 

einzubeziehen. Die Abziehbarkeit der 
Pauschalsteuer als Betriebsausgabe 
richtet sich danach, ob die Aufwen-
dungen für die Zuwendung als Be-
triebsausgabe abziehbar sind.

▀  Der Unternehmer muss den Zu-
wendungsempfänger darüber infor-
mieren, dass er die Pauschalierung 
anwendet. Eine besondere Form ist 
dafür nicht vorgeschrieben.

▀  Besondere Aufzeichnungspflichten
für die Ermittlung der Zuwendungen, 
für welche die Pauschalierung an-
gewandt wird, bestehen nicht. Aus 
der Buchführung oder den Aufzeich-
nungen muss sich ablesen lassen, 
dass bei Wahlrechtsausübung alle
Zuwendungen erfasst wurden und 
dass die Höchstbeträge nicht über-
schritten wurden. Pauschal versteu-
erte Zuwendungen müssen nicht 
zum Lohnkonto genommen werden.

Umsatzsteuer

Zusatzleistungen beim Verkauf 
neu errichteter Gebäude umsatz-
steuerfrei

Veräußert ein Bauträger ein Grund-
stück einschließlich eines noch zu er-
richtenden Gebäudes, ist der Umsatz 
in voller Höhe (Grundstückskaufpreis 
und Werklohn) von der Umsatzsteuer 
befreit.

Die Umsatzsteuerbefreiung gilt auch 
für nachträglich vereinbarte, nicht no-
tariell beurkundete und zusätzlich zu 
bezahlende Sonderwünsche des Er-
werbers.

Dies gilt nach Auffassung des Bun-
desfinanzhofs jedenfalls dann, wenn 
die Zusatzleistungen vor Übergabe 
des bebauten Grundstücks ausge-
führt werden.

Leistungsempfänger haftet nur
in Ausnahmefällen für wegen 
Insolvenz des Leistenden nicht 
entrichtete Umsatzsteuer

Der Leistungsempfänger haftet für 
die ihm in Rechnung gestellte Um-
satzsteuer des leistenden Unterneh-
mers, wenn dieser die Umsatzsteuer
entsprechend seiner vorgefassten Ab-
sicht nicht entrichtet und der Leis-
tungsempfänger diese Absicht kann-
te oder nach der Sorgfalt eines or-
dentlichen Kaufmanns hätte kennen 
müssen.

Der Bundesfinanzhof hat allerdings 
entschieden, dass eine Haftung des
Leistungsempfängers allein auf Grund
der Tatsache, dass er wusste, dass 
über das Vermögen des leistenden 
Unternehmers das vorläufige Insol-
venzverfahren eröffnet worden ist, 
ausscheidet. Das Finanzamt muss 
im Einzelfall nachweisen, dass der 
leistende Unternehmer die Absicht 
hatte, die Umsatzsteuer nicht zu ent-
richten, und der Leistungsempfänger 
diese Absicht kannte oder hätte ken-
nen müssen.


